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Textgegenüberstellung 
 Geltende Fassung: Vorgeschlagene Fassung:  

Artikel X 
Änderungen des Strafgesetzbuches 

Geldstrafen Geldstrafen 
§ 19. (1) … § 19. (1) … 
(2) Der Tagessatz ist nach den persönlichen Verhältnissen und der wirt-

schaftlichen Leistungsfähigkeit des Rechtsbrechers im Zeitpunkt des Urteils 
erster Instanz zu bemessen. Der Tagessatz ist jedoch mindestens mit 30 S und 
höchstens mit 4 500 S festzusetzen. 

(2) Der Tagessatz ist nach den persönlichen Verhältnissen und der wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit des Rechtsbrechers im Zeitpunkt des Urteils 
erster Instanz zu bemessen. Der Tagessatz ist jedoch mindestens mit 2 € und 
höchstens mit 327 € festzusetzen. 

(3) … (3) … 
Unterbleiben der Abschöpfung Unterbleiben der Abschöpfung 

§ 20a. (1) … § 20a. (1) … 
(2) Von der Abschöpfung ist abzusehen, (2) Von der Abschöpfung ist abzusehen, 

 1. wenn im Falle des § 20 Abs. 1 Z 1 das Ausmaß der Bereicherung 
300 000 S nicht übersteigt und die Abschöpfung nicht aus besonderen 
Gründen geboten ist, um der Begehung strafbarer Handlungen entge-
genzuwirken, 

 1. wenn im Falle des § 20 Abs. 1 Z 1 das Ausmaß der Bereicherung 
21 802 € nicht übersteigt und die Abschöpfung nicht aus besonderen 
Gründen geboten ist, um der Begehung strafbarer Handlungen entge-
genzuwirken, 

 2. soweit der abzuschöpfende Betrag oder die Aussicht auf dessen Ein-
bringung außer Verhältnis zum Verfahrensaufwand steht, den die Ab-
schöpfung oder die Einbringung erfordern würde, oder 

 2. soweit der abzuschöpfende Betrag oder die Aussicht auf dessen Ein-
bringung außer Verhältnis zum Verfahrensaufwand steht, den die Ab-
schöpfung oder die Einbringung erfordern würde, oder 

 3. soweit die Zahlung des Geldbetrages das Fortkommen des Bereicherten 
unverhältnismäßig erschweren oder ihn unbillig hart treffen würde, ins-
besondere weil die Bereicherung im Zeitpunkt der Anordnung nicht 
mehr vorhanden ist; aus einer Verurteilung erwachsende andere nach-
teilige Folgen sind zu berücksichtigen. 

 3. soweit die Zahlung des Geldbetrages das Fortkommen des Bereicherten 
unverhältnismäßig erschweren oder ihn unbillig hart treffen würde, ins-
besondere weil die Bereicherung im Zeitpunkt der Anordnung nicht 
mehr vorhanden ist; aus einer Verurteilung erwachsende andere nach-
teilige Folgen sind zu berücksichtigen. 

§ 27. (1) Mit der durch ein inländisches Gericht erfolgten Verurteilung we-
gen einer oder mehrerer mit Vorsatz begangener strafbarer Handlungen zu ei-
ner mehr als einjährigen Freiheitsstrafe ist bei einem Beamten der Verlust des 
Amtes verbunden. 

§ 27. (1) Mit der Verurteilung durch ein inländiches Gericht wegen einer 
oder mehrerer mit Vorsatz begangener strafbarer Handlungen zu einer Frei-
heitsstrafe ist bei einem Beamten der Verlust des Amtes verbunden, wenn 
 1. die verhängte Freiheitssrafe ein Jahr übersteigt, 

  2. die nicht bedingt nachgesehene Freiheitsstrafe sechs Monate übersteigt 
oder 

  3. die Verurteilung auch oder ausschließlich wegen des Vergehens des 
Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses (§ 212 StGB) erfolgt ist. 

(2) … (2) … 
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Einwilligung des Verletzten Einwilligung des Verletzten 
§ 90. (1) Eine Körperverletzung oder Gefährdung der körperlichen Sicher-

heit ist nicht rechtswidrig, wenn der Verletzte oder Gefährdete in sie einwilligt 
und die Verletzung oder Gefährdung als solche nicht gegen die guten Sitten 
verstößt. 

§ 90. (1) Eine Körperverletzung oder Gefährdung der körperlichen Sicher-
heit ist nicht rechtswidrig, wenn der Verletzte oder Gefährdete in sie einwilligt 
und die Verletzung oder Gefährdung als solche nicht gegen die guten Sitten 
verstößt. 

(2) Die von einem Arzt an einer Person mit deren Einwilligung vorgenom-
mene Sterilisation ist nicht rechtswidrig, wenn entweder die Person bereits das 
fünfundzwanzigste Lebensjahr vollendet hat oder der Eingriff aus anderen 
Gründen nicht gegen die guten Sitten verstößt. 

(2) Die von einem Arzt an einer Person mit deren Einwilligung vorgenom-
mene Sterilisation ist nicht rechtswidrig, wenn entweder die Person bereits das 
fünfundzwanzigste Lebensjahr vollendet hat oder der Eingriff aus anderen 
Gründen nicht gegen die guten Sitten verstößt. 

 (3) In eine Verstümmelung oder sonstige Verletzung der Genitalien, die ge-
eignet ist, eine nachhaltige Beeinträchtigung des sexuellen Empfindens her-
beizuführen, kann nicht eingewilligt werden. 

Schwere Sachbeschädigung Schwere Sachbeschädigung 
§ 126. (1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 

360 Tagessätzen ist zu bestrafen, wer eine Sachbeschädigung begeht 
§ 126. (1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 

360 Tagessätzen ist zu bestrafen, wer eine Sachbeschädigung begeht 
 1. bis 6. …  1. bis 6. … 
 7. durch die der Täter an der Sache einen 25 000 S übersteigenden Scha-

den herbeiführt. 
 7. durch die der Täter an der Sache einen 1 817 € übersteigenden Schaden 

herbeiführt. 
(2) Wer durch die Tat an der Sache einen 500 000 S übersteigenden Scha-

den herbeiführt, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren 
zu bestrafen. 

(2) Wer durch die Tat an der Sache einen 36 337 € übersteigenden Schaden 
herbeiführt, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu 
bestrafen. 

Datenbeschädigung Datenbeschädigung 
§ 126a. (1) und (2) … § 126a. (1) und (2) … 
(3) Wer durch die Tat an den Daten einen 25 000 S übersteigenden Schaden 

herbeiführt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis 
zu 360 Tagessätzen, wer einen 500 000 S übersteigenden Schaden herbeiführt, 
mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 

(3) Wer durch die Tat an den Daten einen 1 817 € übersteigenden Schaden 
herbeiführt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis 
zu 360 Tagessätzen, wer einen 36 337 € übersteigenden Schaden herbeiführt, 
mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 

Schwerer Diebstahl Schwerer Diebstahl 
§ 128. (1) Mit Freiheitssrafe bis zu drei Jahren ist zu bestrafen, wer einen 

Diebstahl begeht 
§ 128. (1) Mit Freiheitssrafe bis zu drei Jahren ist zu bestrafen, wer einen 

Diebstahl begeht 
 1. bis 3. …  1. bis 3. … 
 4. an einer Sache, deren Wert 25 000 S übersteigt.  4. an einer Sache, deren Wert 1 817 € übersteigt. 

(2) Wer eine Sache stiehlt, deren Wert 500 000 S übersteigt, ist mit Frei-
heitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 

(2) Wer eine Sache stiehlt, deren Wert 36 337 € übersteigt, ist mit Freiheits-
strafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 
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Entziehung von Energie Entziehung von Energie 
§ 132. (1) … § 132. (1) … 
(2) Wer Energie entzieht, deren Wert 25 000 S übersteigt, ist mit Freiheits-

strafe bis zu drei Jahren, wer Energie im Wert von mehr als 500 000 S ent-
zieht, mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 

(2) Wer Energie entzieht, deren Wert 1 817 € übersteigt, ist mit Freiheits-
strafe bis zu drei Jahren, wer Energie im Wert von mehr als 36 337 € entzieht, 
mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 

Veruntreuung Veruntreuung 
§ 133. (1) … § 133. (1) … 
(2) Wer ein Gut veruntreut, dessen Wert 25 000 S übersteigt, ist mit Frei-

heitsstrafe bis zu drei Jahren, wer ein Gut im Wert von mehr als 500 000 S 
veruntreut, mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 

(2) Wer ein Gut veruntreut, dessen Wert 1 817 € übersteigt, ist mit Frei-
heitsstrafe bis zu drei Jahren, wer ein Gut im Wert von mehr als 36 337 € ver-
untreut, mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 

Unterschlagung Unterschlagung 
§ 134. (1) und (2) … § 134. (1) und (2) … 
(3) Wer ein fremdes Gut unterschlägt, dessen Wert 25 000 S übersteigt, ist 

mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tages-
sätzen, wer ein fremdes Gut im Wert von mehr als 500 000 S unterschlägt, mit 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 

(3) Wer ein fremdes Gut unterschlägt, dessen Wert 1 817 € übersteigt, ist 
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tages-
sätzen, wer ein fremdes Gut im Wert von mehr als 36 337 € unterschlägt, mit 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 

Dauernde Sachentziehung Dauernde Sachentziehung 
§ 135. (1) … § 135. (1) … 
(2) Wer die Tat an einer der im § 126 Abs. 1 Z 1 bis 6 genannten Sachen 

oder an einer Sache begeht, deren Wert 25 000 S übersteigt, ist mit Freiheits-
strafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen, wer die 
Tat an einer Sache begeht, deren Wert 500 000 S übersteigt, mit Freiheitsstrafe 
von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 

(2) Wer die Tat an einer der im § 126 Abs. 1 Z 1 bis 6 genannten Sachen 
oder an einer Sache begeht, deren Wert 1 817 € übersteigt, ist mit Freiheits-
strafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen, wer die 
Tat an einer Sache begeht, deren Wert 36 337 € übersteigt, mit Freiheitsstrafe 
von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 

Unbefugter Gebrauch von Fahrzeugen Unbefugter Gebrauch von Fahrzeugen 
§ 136. (1) und (2) … § 136. (1) und (2) … 
(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren ist der Täter zu bestrafen, wenn 

der durch die Tat verursachte Schaden am Fahrzeug, an der Ladung oder 
durch den Verbrauch von Betriebsmitteln insgesamt 25 000 S übersteigt; wenn 
jedoch der Schaden 500 000 S übersteigt, ist der Täter mit Freiheitsstrafe bis 
zu drei Jahren zu bestrafen. 

(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren ist der Täter zu bestrafen, wenn 
der durch die Tat verursachte Schaden am Fahrzeug, an der Ladung oder 
durch den Verbrauch von Betriebsmitteln insgesamt 1 817 € übersteigt; wenn 
jedoch der Schaden 36 337 € übersteigt, ist der Täter mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren zu bestrafen. 

(4) … (4) … 
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Schwerer Eingriff in fremdes Jagd- oder Fischereirecht Schwerer Eingriff in fremdes Jagd- oder Fischereirecht 
§ 138. Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren ist zu bestrafen, wer die Tat § 138. Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren ist zu bestrafen, wer die Tat 

 1. an Wild, an Fischen oder an anderen dem fremden Jagd- oder Fische-
reirecht unterliegenden Sachen in einem 25 000 S übersteigenden Wert, 

 1. an Wild, an Fischen oder an anderen dem fremden Jagd- oder Fische-
reirecht unterliegenden Sachen in einem 1 817 € übersteigenden Wert, 

 2. bis 4. …  2. bis 4. … 
begeht. begeht. 

Schwerer Betrug Schwerer Betrug 
§ 147. (1) … § 147. (1) … 
(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer einen Betrug mit einem 25 000 S überstei-

genden Schaden begeht. 
(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer einen Betrug mit einem 1 817 € überstei-

genden Schaden begeht. 
(3) Wer durch die Tat einen 500 000 S übersteigenden Schaden herbeiführt, 

ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 
(3) Wer durch die Tat einen 36 337 € übersteigenden Schaden herbeiführt, 

ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 
Betrügerischer Datenverarbeitungsmissbrauch Betrügerischer Datenverarbeitungsmissbrauch 

§ 148a. (1) … § 148a. (1) … 
(2) Wer die Tat gewerbsmäßig begeht oder durch die Tat einen 25 000 S 

übersteigenden Schaden herbeiführt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren, 
wer durch die Tat einen 500 000 S übersteigenden Schaden herbeiführt, mit 
Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 

(2) Wer die Tat gewerbsmäßig begeht oder durch die Tat einen 1 817 € 
übersteigenden Schaden herbeiführt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren, 
wer durch die Tat einen 36 337 € übersteigenden Schaden herbeiführt, mit 
Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 

Untreue Untreue 
§ 153. (1) … § 153. (1) … 
(2) Wer durch die Tat einen 25 000 S übersteigenden Schaden herbeiführt, 

ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren, wer einen 500 000 S übersteigenden 
Schaden herbeiführt, mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu be-
strafen. 

(2) Wer durch die Tat einen 1 817 € übersteigenden Schaden herbeiführt, ist 
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren, wer einen 36 337 € übersteigenden 
Schaden herbeiführt, mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu be-
strafen. 

Förderungsmißbrauch Förderungsmißbrauch 
§ 153b. (1) und (2) … § 153b. (1) und (2) … 
(3) Wer die Tat in bezug auf einen 25 000 S übersteigenden Betrag begeht, 

ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tages-
sätzen zu bestrafen. 

(3) Wer die Tat in Bezug auf einen 1 817 € übersteigenden Betrag begeht, 
ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tages-
sätzen zu bestrafen. 

(4) Wer die Tat in bezug auf einen 500 000 S übersteigenden Betrag 
begeht, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestra-
fen. 

(4) Wer die Tat in Bezug auf einen 36 337 € übersteigenden Betrag begeht, 
ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 
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(5) … (5) … 
Betrügerische Krida Betrügerische Krida 

§ 156. (1) … § 156. (1) … 
(2) Wer durch die Tat einen 500 000 S übersteigenden Schaden herbeiführt, 

ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 
(2) Wer durch die Tat einen 36 337 € übersteigenden Schaden herbeiführt, 

ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 
Grob fahrlässige Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen Grob fahrlässige Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen 

§ 159. (1) bis (3) … § 159. (1) bis (3) … 
(4) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren ist zu bestrafen, wer (4) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren ist zu bestrafen, wer 

 1. im Fall des Abs. 1 einen 10 Millionen Schilling übersteigenden Befrie-
digungsausfall seiner Gläubiger oder wenigstens eines von ihnen be-
wirkt, 

 1. im Fall des Abs. 1 einen 726 728 € übersteigenden Befriedigungsaus-
fall seiner Gläubiger oder wenigstens eines von ihnen bewirkt, 

 2. im Fall des Abs. 2 einen 10 Millionen Schilling übersteigenden zusätz-
lichen Befriedigungsausfall seiner Gläubiger oder wenigstens eines von 
ihnen bewirkt oder 

 2. im Fall des Abs. 2 einen 726 728 € übersteigenden zusätzlichen Befrie-
digungsausfall seiner Gläubiger oder wenigstens eines von ihnen be-
wirkt oder 

 3. …  3. … 
(5) … (5) … 

Vollstreckungsvereitelung Vollstreckungsvereitelung 
§ 162. (1) … § 162. (1) … 
(2) Wer durch die Tat einen 25 000 S übersteigenden Schaden herbeiführt, 

ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 
(2) Wer durch die Tat einen 1 817 € übersteigenden Schaden herbeiführt, ist 

mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 
Hehlerei Hehlerei 

§ 164. (1) und (2) … § 164. (1) und (2) … 
(3) Wer eine Sache im Wert von mehr als 25 000 S verhehlt, ist mit Frei-

heitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu 
bestrafen. 

(3) Wer eine Sache im Wert von mehr als 1 817 € verhehlt, ist mit Frei-
heitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu 
bestrafen. 

(4) Wer eine Sache im Wert von mehr als 500 000 S verhehlt oder wer die 
Hehlerei gewerbsmäßig betreibt, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis 
zu fünf Jahren zu bestrafen. … 

(4) Wer eine Sache im Wert von mehr als 36 337 € verhehlt oder wer die 
Hehlerei gewerbsmäßig betreibt, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis 
zu fünf Jahren zu bestrafen. … 

Geldwäscherei Geldwäscherei 
§ 165. (1) und (2) … § 165. (1) und (2) … 
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(3) Wer die Tat in bezug auf einen 500 000 S übersteigenden Wert oder als 
Mitglied einer Bande begeht, die sich zur fortgesetzten Geldwäscherei ver-
bunden hat, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu be-
strafen. 

(3) Wer die Tat in Bezug auf einen 36 337 € übersteigenden Wert oder als 
Mitglied einer Bande begeht, die sich zur fortgesetzten Geldwäscherei ver-
bunden hat, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu be-
strafen. 

(4) … (4) … 
Vorsätzliche Beeinträchtigung der Umwelt Vorsätzliche Beeinträchtigung der Umwelt 

§ 180. (1) … § 180. (1) … 
(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer entgegen einer Rechtsvorschrift oder einem 

behördlichen Auftrag nachhaltig, schwer und in großem Ausmaß ein Gewässer 
verunreinigt oder sonst beeinträchtigt oder den Boden verunreinigt und 
dadurch bewirkt, dass entweder 

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer entgegen einer Rechtsvorschrift oder einem 
behördlichen Auftrag nachhaltig, schwer und in großem Ausmaß ein Gewässer 
verunreinigt oder sonst beeinträchtigt oder den Boden verunreinigt und 
dadurch bewirkt, dass entweder 

 1. … oder  1. … oder 
 2. der zur Beseitigung der Verunreinigung oder Beeinträchtigung erfor-

derliche Aufwand 500 000 S übersteigt. 
 2. der zur Beseitigung der Verunreinigung oder Beeinträchtigung erfor-

derliche Aufwand 36 337 € übersteigt. 

Vergewaltigung Vergewaltigung 
§ 201. (1) Wer eine Person mit schwerer, gegen sie gerichteter Gewalt oder 

durch eine gegen sie gerichtete Drohung mit gegenwärtiger schwerer Gefahr 
für Leib oder Leben zur Vornahme oder Duldung des Beischlafes oder einer 
dem Beischlaf gleichzusetzenden geschlechtlichen Handlung nötigt, ist mit 
Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. Als schwere Gewalt 
ist auch eine Betäubung anzusehen. 

§ 201. (1) Wer eine Person mit schwerer, gegen sie gerichteter Gewalt oder 
durch eine gegen sie gerichtete Drohung mit gegenwärtiger schwerer Gefahr 
für Leib oder Leben zur Vornahme oder Duldung des Beischlafes oder einer 
dem Beischlaf gleichzusetzenden geschlechtlichen Handlung nötigt, ist mit 
Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. Als schwere Gewalt 
ist auch eine Betäubung anzusehen. 

(2) Wer außer dem Fall des Abs. 1 eine Person mit Gewalt, durch Entzie-
hung der persönlichen Freiheit oder durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr 
für Leib oder Leben zur Vornahme oder Duldung des Beischlafes oder einer 
dem Beischlaf gleichzusetzenden geschlechtlichen Handlung nötigt, ist mit 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 

(2) Wer außer dem Fall des Abs. 1 eine Person mit Gewalt, durch Entzie-
hung der persönlichen Freiheit oder durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr 
für Leib oder Leben zur Vornahme oder Duldung des Beischlafes oder einer 
dem Beischlaf gleichzusetzenden geschlechtlichen Handlung nötigt, ist mit 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 

(3) Hat die Tat eine schwere Körperverletzung (§ 84 Abs. 1) zur Folge oder 
wird die vergewaltigte Person durch die Tat längere Zeit hindurch in einen 
qualvollen Zustand versetzt oder in besonderer Weise erniedrigt, so ist der Tä-
ter im Fall des Abs. 1 mit Freiheitssrafe von fünf bis zu fünfzehn Jahren, im 
Fall des Abs. 2 mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 
Hat die Tat den Tod der vergewaltigten Person zur Folge, so ist der Täter im 

(3) Hat die Tat eine schwere Körperverletzung (§ 84 Abs. 1) zur Folge oder 
wird die vergewaltigte Person durch die Tat längere Zeit hindurch in einen 
qualvollen Zustand versetzt oder in besonderer Weise erniedrigt, so ist der Tä-
ter im Fall des Abs. 1 mit Freiheitssrafe von fünf bis zu fünfzehn Jahren, im 
Fall des Abs. 2 mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 
Hat die Tat den Tod der vergewaltigten Person zur Folge, so ist der Täter im 
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Fall des Abs. 1 mit Freiheitsstrafe von zehn bis zu zwanzig Jahren, im Fall des 
Abs. 2 mit Freiheitsstrafe von fünf bis zu fünfzehn Jahren zu bestrafen. 

Fall des Abs. 1 mit Freiheitsstrafe von zehn bis zu zwanzig Jahren oder mit 
lebenslanger Freiheitsstrafe, im Fall des Abs. 2 mit Freiheitsstrafe von fünf bis 
zu fünfzehn Jahren zu bestrafen. 

Schwerer sexueller Mißbrauch von Unmündigen Schwerer sexueller Missbrauch von Unmündigen 
§ 206. (1) Wer mit einer unmündigen Person den Beischlaf oder eine dem 

Beischlaf gleichzusetzende geschlechtliche Handlung unternimmt, ist mit 
Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 

§ 206. (1) Wer mit einer unmündigen Person den Beischlaf oder eine dem 
Beischlaft gleichzusetzende geschlechtliche Handlung unternimmt, ist mit 
Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer eine unmündige Person zur Vornahme oder 
Duldung des Beischlafes oder einer dem Beischlaf gleichzusetzenden ge-
schlechtlichen Handlung mit einer anderen Person oder, um sich oder einen 
Dritten geschlechtlich zu erregen oder zu befriedigen, dazu verleitet, eine dem 
Beischlaf gleichzusetzende geschlechtliche Handlung an sich selbst vorzu-
nehmen. 

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer eine unmündige Person zur Vornahme oder 
Duldung des Beischlafes oder einer dem Beischlaf gleichzusetzenden ge-
schlechtlichen Handlung mit einer anderen Person oder, um sich oder einen 
Dritten geschlechtlich zu erregen oder zu befriedigen, dazu verleitet, eine dem 
Beischlaf gleichzusetzende geschlechtliche Handlung an sich selbst vorzu-
nehmen. 

(3) Hat die Tat eine schwere Körperverletzung (§ 84 Abs. 1) oder eine 
Schwangerschaft der unmündigen Person zur Folge, so ist der Täter mit Frei-
heitsstrafe von fünf bis zu fünfzehn Jahren, hat sie aber den Tod der unmündi-
gen Person zur Folge, mit Freiheitsstrafe von zehn bis zu zwanzig Jahren zu 
bestrafen. 

(3) Hat die Tat eine schwere Körperverletzung (§ 84 Abs. 1) oder eine 
Schwangerschaft der unmündigen Person zur Folge, so ist der Täter mit Frei-
heitsstrafe von fünf bis zu fünfzehn Jahren, hat sie aber den Tod der unmündi-
gen Person zur Folge, mit Freiheitsstrafe von zehn bis zu zwanzig Jahren oder 
mit lebenslanger Freiheitsstrafe zu bestrafen. 

(4) Übersteigt das Alter des Täters das Alter der unmündigen Person nicht 
mehr als drei Jahre, besteht die geschlechtliche Handlung nicht in der Penetra-
tion mit einem Gegenstand und hat die Tat weder eine schwere Körperverlet-
zung (§ 84 Abs. 1) noch den Tod der unmündigen Person zur Folge, so ist der 
Täter nach Abs. 1 und 2 nicht zu bestrafen, es sei denn, die unmündige Person 
hätte das 13. Lebensjahr noch nicht vollendet. 

(4) Übersteigt das Alter des Täters das Alter der unmündigen Person nicht 
mehr als drei Jahre, besteht die geschlechtliche Handlung nicht in der Penetra-
tion mit einem Gegenstand und hat die Tat weder eine schwere Körperverlet-
zung (§ 84 Abs. 1) noch den Tod der unmündigen Person zur Folge, so ist der 
Täter nach Abs. 1 und 2 nicht zu bestrafen, es sei denn, die unmündige Person 
hätte das 13. Lebensjahr noch nicht vollendet. 

Weitergabe nachgemachten oder verfälschten Geldes Weitergabe nachgemachten oder verfälschten Geldes 
§ 233. (1) … § 233. (1) … 
(2) Wer die Tat an nachgemachtem oder verfälschtem Geld im Nennwert 

von mehr als 500 000 S begeht, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis 
zu fünf Jahren zu bestrafen. 

(2) Wer die Tat an nachgemachtem oder verfälschtem Geld im Nennwert 
von mehr als 36 337 € begeht, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu 
fünf Jahren zu bestrafen. 

Verringerung von Geldmünzen und Weitergabe verringerter Geldmün-
zen 

Verringerung von Geldmünzen und Weitergabe verringerter Geldmün-
zen 

§ 234. (1) … § 234. (1) … 
(2) Wer eine verringerte Geldmünze (2) Wer eine verringerte Geldmünze 

 1. …  1. … 
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 2. als vollwertig ausgibt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu be-
strafen. Wer die Tat an verringerten Geldmünzen begeht, deren Nenn-
wert 500 000 S übersteigt, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis 
zu fünf Jahren zu bestrafen. 

 2. als vollwertig ausgibt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu be-
strafen. Wer die Tat an verringerten Geldmünzen begeht, deren Nenn-
wert 36 337 € übersteigt, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis 
zu fünf Jahren zu bestrafen. 

Kriminelle Organisation Kriminelle Organisation 
§ 278a. (1) … § 278a. (1) … 
(2) Wer wissentlich Bestandteile des Vermögens einer kriminellen Organi-

sation (Abs. 1) in deren Auftrag oder Interesse an sich bringt, verwahrt, anlegt, 
verwaltet, umwandelt, verwertet oder einem Dritten überträgt, ist mit Frei-
heitsstrafe bis zu drei Jahren, wer die Tat in bezug auf einen 500 000 S über-
steigenden Wert begeht, mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 
Jahren zu bestrafen. § 165a gilt entsprechend. 

(2) Wer wissentlich Bestandteile des Vermögens einer kriminellen Organi-
sation (Abs. 1) in deren Auftrag oder Interesse an sich bringt, verwahrt, anlegt, 
verwaltet, umwandelt, verwertet oder einem Dritten überträgt, ist mit Frei-
heitsstrafe bis zu drei Jahren, wer die Tat in Bezug auf einen 36 337 € über-
steigenden Wert begeht, mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 
Jahren zu bestrafen. § 165a gilt entsprechend. 

Strafbare Verletzungen der Amtspflicht und verwandte strafbare Hand-
lungen 

Strafbare Verletzungen der Amtspflicht und verwandte strafbare Hand-
lungen 

Mißbrauch der Amtsgewalt Missbrauch der Amtsgewalt 
§ 302. (1) … § 302. (1) … 
(2) Wer die Tat bei der Führung eines Amtsgeschäfts mit einer fremden 

Macht oder einer über- oder zwischenstaatlichen Einrichtung begeht, ist mit 
Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. Ebenso ist zu be-
strafen, wer durch die Tat einen 500 000 S übersteigenden Schaden herbei-
führt. 

(2) Wer die Tat bei der Führung eines Amtsgeschäfts mit einer fremden 
Macht oder einer über- oder zwischenstaatlichen Einrichtung begeht, ist mit 
Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. Ebenso ist zu be-
strafen, wer durch die Tat einen 36 337 € übersteigenden Schaden herbeiführt. 

Geschenkannahme durch Beamte Geschenkannahme durch Beamte 
§ 304. (1) und (2) … § 304. (1) und (2) … 
(3) Übersteigt der Wert des Vorteils 25 000 S, so ist der Täter im Fall des 

Abs. 1 mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren und im Fall des Abs. 2 mit Frei-
heitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 

(3) Übersteigt der Wert des Vorteils 1 817 €, so ist der Täter im Fall des 
Abs. 1 mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren und im Fall des Abs. 2 mit Frei-
heitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 

(4) … (4) … 

Artikel X 
Änderungen der Strafprozessordnung 1975 

§ 108. (1) Gegen Personen, die sich ungeachtet vorausgegangener Abmah-
nung bei einer Amtshandlung des Untersuchungsrichters ein ungebührliches 
oder beleidigendes Betragen zuschulden kommen lassen, kann der Untersu-

§ 108. (1) Gegen Personen, die sich ungeachtet vorausgegangener Abmah-
nung bei einer Amtshandlung des Untersuchungsrichters ein ungebührliches 
oder beleidigendes Betragen zuschulden kommen lassen, kann der Untersu-
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chungsrichter eine Ordnungsstrafe bis zu zehntausend Schilling verhängen. 
Gegen Rechtsbeistände der Parteien kann eine Geldstrafe nur verhängt wer-
den, wenn sie nicht der Disziplinargewalt einer Standesbehörde unterliegen. 

chungsrichter eine Ordnungsstrafe bis zu 726 € verhängen. Gegen Rechtsbei-
stände der Parteien kann eine Geldstrafe nur verhängt werden, wenn sie nicht 
der Disziplinargewalt einer Standesbehörde unterliegen. 

(2) … (2) … 
§ 119. (1) … § 119. (1) … 
(2) Wenn ein Sachverständiger der an ihn ergangenen Vorladung nicht Fol-

ge leistet oder seine Mitwirkung bei der Vornahme des Augenscheines ver-
weigert, kann der Untersuchungsrichter eine Geldstrafe bis zehntausend Schil-
ling über ihn verhängen. 

(2) Wenn ein Sachverständiger der an ihn ergangenen Vorladung nicht Fol-
ge leistet oder seine Mitwirkung bei der Vornahme des Augenscheines ver-
weigert, kann der Untersuchungsrichter eine Geldstrafe bis 726 € über ihn 
verhängen. 

II. Beschlagnahme II. Beschlagnahme 
§ 143. (1) … § 143. (1) … 
(2) Jedermann ist verpflichtet, solche Gegenstände, insbesondere auch Ur-

kunden, auf Verlangen herauszugeben. Wird die Herausgabe eines Gegenstan-
des, dessen Innehabung zugestanden oder sonst erwiesen ist, verweigert und 
läßt sich die Abnahme nicht durch Hausdurchsuchung bewirken, so kann der 
Besitzer, falls er nicht selbst der strafbaren Handlung verdächtig erscheint oder 
von der Verbindlichkeit zur Ablegung eines Zeugnisses gesetzlich befreit ist, 
durch Verhängung einer Beugestrafe bis zu zehntausend Schilling und bei 
weiterer Weigerung in wichtigen Fällen durch Verhängung einer Beugehaft 
bis zu sechs Wochen dazu angehalten werden. Diese Beugemittel dürfen nur 
angewendet werden, soweit sie nicht zum Gewicht der Strafsache, zur Bedeu-
tung des Gegenstandes oder zu den persönlichen Umständen des Herausgabe-
pflichtigen außer Verhältnis stehen. 

(2) Jedermann ist verpflichtet, solche Gegenstände, insbesondere auch Ur-
kunden, auf Verlangen herauszugeben. Wird die Herausgabe eines Gegenstan-
des, dessen Innehabung zugestanden oder sonst erwiesen ist, verweigert und 
lässt sich die Abnahme nicht durch Hausdurchsuchung bewirken, so kann der 
Besitzer, falls er nicht selbst der strafbaren Handlung verdächtig erscheint oder 
von der Verbindlichkeit zur Ablegung eines Zeugnisses gesetzlich befreit ist, 
durch Verhängung einer Beugestrafe bis zu 726 € und bei weiterer Weigerung 
in wichtigen Fällen durch Verhängung einer Beugehaft bis zu sechs Wochen 
dazu angehalten werden. Diese Beugemittel dürfen nur angewendet werden, 
soweit sie nicht zum Gewicht der Strafsache, zur Bedeutung des Gegenstandes 
oder zu den persönlichen Umständen des Herausgabepflichtigen außer Ver-
hältnis stehen. 

(3) … (3) … 
§ 159. Wenn ein Zeuge der ihm zugestellten Vorladung nicht Folge leistet, 

so ist er neuerlich unter Androhung einer Geldstrafe bis zu zehntausend Schil-
ling für den Fall des Nichterscheinens und unter der weiteren Drohung vorzu-
laden, daß ein Vorführungsbefehl gegen ihn werde erlassen werden. Bleibt der 
Zeuge ohne gültige Entschuldigungsgründe dennoch aus, so hat der Untersu-
chungsrichter die Geldstrafe wider ihn zu verhängen und den Vorführungsbe-
fehl auszufertigen. In dringenden Fällen kann der Untersuchungsrichter schon 
nach dem ersten nicht gerechtfertigten Ausbleiben gegen ihn einen Vorfüh-
rungsbefehl erlassen. Die Kosten der Vorführung hat der Zeuge zu vergüten. 

§ 159. Wenn ein Zeuge der ihm zugestellten Vorladung nicht Folge leistet, 
so ist er neuerlich unter Androhung einer Geldstrafe bis zu 726 € für den Fall 
des Nichterscheinens und unter der weiteren Drohung vorzuladen, dass ein 
Vorführungsbefehl gegen ihn werde erlassen werden. Bleibt der Zeuge ohne 
gültige Entschuldigungsgründe dennoch aus, so hat der Untersuchungsrichter 
die Geldstrafe wider ihn zu verhängen und den Vorführungsbefehl auszuferti-
gen. In dringenden Fällen kann der Untersuchungsrichter schon nach dem ers-
ten nicht gerechtfertigten Ausbleiben gegen ihn einen Vorführungsbefehl er-
lassen. Die Kosten der Vorführung hat der Zeuge zu vergüten. 
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§ 160. Erscheint der Zeuge, verweigert er aber ohne gesetzlichen Grund, 
ein Zeugnis abzulegen oder den Zeugeneid zu leisten, so kann ihn der Unter-
suchungsrichter durch Verhängung einer Beugestrafe bis zu zehntausend 
Schilling und bei weiterer Weigerung in wichtigen Fällen durch Verhängung 
einer Beugehaft bis zu sechs Wochen dazu anhalten, ohne daß deshalb die 
Fortsetzung oder Beendigung der Voruntersuchung aufgehalten werden muß. 
Diese Beugemittel dürfen nur angewendet werden, soweit sie nicht zum Ge-
wicht der Strafsache, zur Bedeutung der Aussage des Zeugen oder zu dessen 
persönlichen Umständen außer Verhältnis stehen. 

§ 160. Erscheint der Zeuge, verweigert er aber ohne gesetzlichen Grund, 
ein Zeugnis abzulegen oder den Zeugeneid zu leisten, so kann ihn der Unter-
suchungsrichter durch Verhängung einer Beugestrafe bis zu 726 € und bei 
weiterer Weigerung in wichtigen Fällen durch Verhängung einer Beugehaft 
bis zu sechs Wochen dazu anhalten, ohne dass deshalb die Fortsetzung oder 
Beendigung der Voruntersuchung aufgehalten werden muss. Diese Beugemit-
tel dürfen nur angewendet werden, soweit sie nicht zum Gewicht der Strafsa-
che, zur Bedeutung der Aussage des Zeugen oder zu dessen persönlichen Um-
ständen außer Verhältnis stehen. 

§ 233. (1) und (2) … § 233. (1) und (2) … 
(3) Zeichen des Beifalles oder der Mißbilligung sind untersagt. Der Vorsit-

zende ist berechtigt, Personen, die die Sitzung durch solche Zeichen oder auf 
eine andere Weise stören, zur Ordnung zu ermahnen und nötigenfalls einzelne 
oder alle Zuhörer aus dem Sitzungssaal entfernen zu lassen. Widersetzt sich 
jemand oder werden die Störungen wiederholt, so kann der Vorsitzende über 
die Widersetzlichen eine Ordnungsstrafe bis zu zehntausend Schilling, wenn 
es aber zur Aufrechterhaltung der Ordnung unerläßlich ist, eine Freiheitsstrafe 
bis zu acht Tagen verhängen. 

(3) Zeichen des Beifalles oder der Missbilligung sind untersagt. Der Vorsit-
zende ist berechtigt, Personen, die die Sitzung durch solche Zeichen oder auf 
eine andere Weise stören, zur Ordnung zu ermahnen und nötigenfalls einzelne 
oder alle Zuhörer aus dem Sitzungssaal entfernen zu lassen. Widersetzt sich 
jemand oder werden die Störungen wiederholt, so kann der Vorsitzende über 
die Widersetzlichen eine Ordnungsstrafe bis zu 726 €, wenn es aber zur Auf-
rechterhaltung der Ordnung unerlässlich ist, eine Freiheitsstrafe bis zu acht 
Tagen verhängen. 

§ 235. Der Vorsitzende hat darüber zu wachen, daß gegen niemand Be-
schimpfungen oder offenbar ungegründete oder zur Sache nicht gehörige Be-
schuldigungen vorgebracht werden. Hat sich der Angeklagte oder Privatanklä-
ger, der Privatbeteiligte, ein Zeuge oder ein Sachverständiger solche Äußerun-
gen erlaubt, so kann der Gerichtshof gegen ihn auf Antrag des Beleidigten o-
der des Staatsanwaltes oder von Amts wegen eine Ordnungsstrafe bis zu zehn-
tausend Schilling, wenn es aber zur Aufrechterhaltung der Ordnung unerläß-
lich ist, eine Freiheitsstrafe bis zu acht Tagen verhängen. 

§ 235. Der Vorsitzende hat darüber zu wachen, dass gegen niemand Be-
schimpfungen oder offenbar ungegründete oder zur Sache nicht gehörige Be-
schuldigungen vorgebracht werden. Hat sich der Angeklagte oder Privatanklä-
ger, der Privatbeteiligte, ein Zeuge oder ein Sachverständiger solche Äußerun-
gen erlaubt, so kann der Gerichtshof gegen ihn auf Antrag des Beleidigten o-
der des Staatsanwaltes oder von Amts wegen eine Ordnungsstrafe bis zu 
726 €, wenn es aber zur Aufrechterhaltung der Ordnung unerlässlich ist, eine 
Freiheitsstrafe bis zu acht Tagen verhängen. 

§ 236. (1) Macht sich ein Parteienvertreter (Verteidiger, Vertreter des Pri-
vatanklägers oder Privatbeteiligten), der nicht der Disziplinargewalt einer 
Standesbehörde unterliegt, eines solchen Verhaltens schuldig oder verletzt er 
die dem Gerichte gebührende Achtung, so kann er vom Gerichtshof mit einem 
Verweis oder einer Geldstrafe bis zum Betrage von zehntausend Schilling be-
legt werden. 

§ 236. (1) Macht sich ein Parteienvertreter (Verteidiger, Vertreter des Pri-
vatanklägers oder Privatbeteiligten), der nicht der Disziplinargewalt einer 
Standesbehörde unterliegt, eines solchen Verhaltens schuldig oder verletzt er 
die dem Gerichte gebührende Achtung, so kann er vom Gerichtshof mit einem 
Verweis oder einer Geldstrafe bis zum Betrage von 726 € belegt werden. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 
§ 242. (1) und (2) … § 242. (1) und (2) … 
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(3) Der Ausgebliebene ist zu einer Geldstrafe bis zehntausend Schilling zu 
verurteilen. Ist die Hauptverhandlung vertagt worden, so hat er überdies die 
Kosten der durch sein Ausbleiben vereitelten Sitzung zu tragen. Auch kann, 
um sein Erscheinen bei der neu angeordneten Sitzung zu sichern, ein Vorfüh-
rungsbefehl wider ihn erlassen werden. 

(3) Der Ausgebliebene ist zu einer Geldstrafe bis 726 € zu verurteilen. Ist 
die Hauptverhandlung vertagt worden, so hat er überdies die Kosten der durch 
sein Ausbleiben vereitelten Sitzung zu tragen. Auch kann, um sein Erscheinen 
bei der neu angeordneten Sitzung zu sichern, ein Vorführungsbefehl wider ihn 
erlassen werden. 

§ 260. (1) … § 260. (1) … 
(2) Wird der Angeklagte wegen vorsätzlicher und fahrlässiger Taten zu ei-

ner mehr als einjährigen Freiheitsstrafe verurteilt, so ist im Anschluß an den 
Strafausspruch festzustellen, ob auf eine oder mehrere vorsätzlich begangene 
strafbare Handlungen eine mehr als einjährige Freiheitsstrafe entfällt. 

(2) Wird der Angeklagte wegen vorsätzlicher und fahrlässiger Taten 
 1. zu einer mehr als einjährigen Freiheitsstrafe verurteilt, so ist im An-

schluss an den Strafausspruch festzustellen, ob auf eine oder mehrere 
vorsätzlich begangene strafbare Handlungen eine mehr als einjährige 
Freiheitsstrafe entfällt, oder 

  2. zu einer nicht bedingt nachgesehenen Freiheitsstrafe von mehr als sechs 
Monaten verurteilt, so ist im Anschluss an den Strafausspruch festzu-
stellen, ob auf eine oder mehrere vorsätzlich begangene strafbare Hand-
lungen eine nicht bedingt nachgesehene Freiheitsstrafe von mehr als 
sechs Monaten entfällt. 

(3) … (3) … 

§ 326. Die Geschworenen dürfen ihr Beratungszimmer nicht verlassen, be-
vor sie ihren Ausspruch über die an sie gerichteten Fragen gefällt haben. Nie-
mand darf während der Beratung und Abstimmung ohne Bewilligung des Vor-
sitzenden in ihr Beratungszimmer eintreten; auch ist den Geschworenen jeder 
Verkehr mit dritten Personen untersagt. Gegen Geschworene und dritte Perso-
nen, die diesem Verbot zuwiderhandeln, ist vom Gerichtshof eine Ordnungs-
strafe bis zu zehntausend Schilling zu verhängen. Gegen eine solche Entschei-
dung steht dem Bestraften die binnen vierzehn Tagen einzubringende Be-
schwerde an den Gerichtshof zweiter Instanz zu. 

§ 326. Die Geschworenen dürfen ihr Beratungszimmer nicht verlassen, be-
vor sie ihren Ausspruch über die an sie gerichteten Fragen gefällt haben. Nie-
mand darf während der Beratung und Abstimmung ohne Bewilligung des Vor-
sitzenden in ihr Beratungszimmer eintreten; auch ist den Geschworenen jeder 
Verkehr mit dritten Personen untersagt. Gegen Geschworene und dritte Perso-
nen, die diesem Verbot zuwiderhandeln, ist vom Gerichtshof eine Ordnungs-
strafe bis zu 726 € zu verhängen. Gegen eine solche Entscheidung steht dem 
Bestraften die binnen vierzehn Tagen einzubringende Beschwerde an den Ge-
richtshof zweiter Instanz zu. 

§ 376. (1) … § 376. (1) … 
(2) Die Auffindung von Gegenständen, deren Wert 5 000 S nicht erreicht 

und derentwegen eine unverzügliche abgesonderte Bekanntmachung nicht aus 
anderen Gründen notwendig erscheint, kann von Zeit zu Zeit in gemeinsamen 
Edikten bekanntgemacht werden. 

(2) Die Auffindung von Gegenständen, deren Wert 363 € nicht erreicht und 
derentwegen eine unverzügliche abgesonderte Bekanntmachung nicht aus an-
deren Gründen notwendig erscheint, kann von Zeit zu Zeit in gemeinsamen 
Edikten bekanntgemacht werden. 

§ 381. (1) Die Kosten des Strafverfahrens, die von der zum Kostenersatze 
verpflichteten Partei zu ersetzen sind, umfassen: 

§ 381. (1) Die Kosten des Strafverfahrens, die von der zum Kostenersatze 
verpflichteten Partei zu ersetzen sind, umfassen: 
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 1. einen Pauschalbetrag als Anteil an den im folgenden nicht besonders 
angeführten Kosten der Strafrechtspflege einschließlich der Kosten von 
Amtshandlungen der Sicherheitsbehörden und ihrer Organe im Dienste 
der Strafjustiz (Pauschalkostenbeitrag); 

 1. einen Pauschalbetrag als Anteil an den im folgenden nicht besonders 
angeführten Kosten der Strafrechtspflege einschließlich der Kosten von 
Amtshandlungen der Sicherheitsbehörden und ihrer Organe im Dienste 
der Strafjustiz (Pauschalkostenbeitrag); 

 2. die Gebühren der Sachverständigen, sofern diese Gebühren insgesamt 
den Betrag von 1 000 S übersteigen; 

 2. die Gebühren der Sachverständigen, sofern diese Gebühren insgesamt 
den Betrag von 73 € übersteigen; 

 3. eine Vergütung für Auskünfte, Befunde und Gutachten von Behörden 
(Ämtern, Anstalten) in der Höhe, wie sie für solche Auskünfte, Befun-
de und Gutachten in Privatangelegenheiten zu entrichten wäre; 

 3. eine Vergütung für Auskünfte, Befunde und Gutachten von Behörden 
(Ämtern, Anstalten) in der Höhe, wie sie für solche Auskünfte, Befun-
de und Gutachten in Privatangelegenheiten zu entrichten wäre; 

 4. die Kosten der Beförderung und Bewachung des Beschuldigten im Zu-
sammenhang mit seiner Überstellung aus einem anderen Staat sowie 
die Kosten aus dem Ausland geladener Zeugen, sofern diese Kosten 
insgesamt den Betrag von 1 000 S übersteigen; 

 4. die Kosten der Beförderung und Bewachung des Beschuldigten im Zu-
sammenhang mit seiner Überstellung aus einem anderen Staat sowie 
die Kosten aus dem Ausland geladener Zeugen, sofern diese Kosten 
insgesamt den Betrag von 73 € übersteigen; 

 5. die durch die Beschlagnahme von Sachen verursachten Kosten, sofern 
sie insgesamt den Betrag von 1 000 S übersteigen; 

 5. die durch die Beschlagnahme von Sachen verursachten Kosten, sofern 
sie insgesamt den Betrag von 73 € übersteigen; 

 6. die Kosten der Vollstreckung des Strafurteiles, ausgenommen die Kos-
ten des Vollzuges einer Freiheitsstrafe; 

 6. die Kosten der Vollstreckung des Strafurteiles, ausgenommen die Kos-
ten des Vollzuges einer Freiheitsstrafe; 

 7. die im Strafverfahren zu entrichtenden Gerichtsgebühren;  7. die im Strafverfahren zu entrichtenden Gerichtsgebühren; 
 8. die Kosten der Verteidiger und anderer Parteienvertreter.  8. die Kosten der Verteidiger und anderer Parteienvertreter. 

(2) … (2) … 
(3) Der Pauschalkostenbeitrag (Abs. 1 Z 1) darf folgende Beträge nicht 

übersteigen: 
(3) Der Pauschalkostenbeitrag (Abs. 1 Z 1) darf folgende Beträge nicht 

übersteigen: 
 1. im Verfahren vor den Geschworenengerichten  .....................  60 000 S,  1. im Verfahren vor den Geschworenengerichten  .......................  4 361 €, 
 2. im Verfahren vor den Schöffengerichten  ..............................  30 000 S,  2. im Verfahren vor den Schöffengerichten  .................................  2 181 €, 
 3. im Verfahren vor dem Einzelrichter des Gerichtshofes erster 
  Instanz  ..................................................................................  12 000 S, 

 3. im Verfahren vor dem Einzelrichter des Gerichtshofes erster 
Instanz  ......................................................................................  872 €, 

 4. im Verfahren vor den Bezirksgerichten .................................  6 000 S.  4. im Verfahren vor den Bezirksgerichten  ...................................  436 €. 
(4) bis (7) … (4) bis (7) … 
§ 388. Im Fall eines außergerichtlichen Tatausgleichs kann der Staatsanwalt 

von der Verfolgung erst zurücktreten oder das Gericht das Strafverfahren erst 
einstellen, nachdem der Verdächtige einen Pauschalkostenbeitrag bis zu 
2 000 S bezahlt hat. Die Zahlung eines Pauschalkostenbeitrags ist insoweit 
nachzusehen, als dadurch der zu einer einfachen Lebensführung notwendige 
Unterhalt des Verdächtigen und seiner Familie, für deren Unterhalt er zu sor-
gen hat, oder die Erfüllung des Tatausgleichs gefährdet würde. 

§ 388. Im Fall eines außergerichtlichen Tatausgleichs kann der Staatsanwalt 
von der Verfolgung erst zurücktreten oder das Gericht das Strafverfahren erst 
einstellen, nachdem der Verdächtige einen Pauschalkostenbeitrag bis zu 145 € 
bezahlt hat. Die Zahlung eines Pauschalkostenbeitrags ist insoweit nachzuse-
hen, als dadurch der zu einer einfachen Lebensführung notwendige Unterhalt 
des Verdächtigen und seiner Familie, für deren Unterhalt er zu sorgen hat, o-
der die Erfüllung des Tatausgleichs gefährdet würde. 
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§ 393. (1) bis (2) … § 393. (1) bis (2) … 
(3) Dem Pflichtverteidiger (§ 42 Abs. 2) gebührt für seine Tätigkeit eine 

von Amts wegen auszuzahlende Entlohnung von 2 500 S, mit der auch die 
Barauslagen abgegolten sind, zuzüglich der darauf entfallenden Umsatzsteuer. 
Schreitet bei der Haftverhandlung ein anderer Verteidiger für den Beschuldig-
ten ein, so steht dem Pflichtverteidiger für seine Tätigkeit die Hälfte des ange-
führten Betrages zu. Wird der Beschuldigte verurteilt und gemäß § 389 zum 
Kostenersatz verpflichtet, so hat er die Kosten des bei der Haftverhandlung 
einschreitenden Pflichtverteidigers zu ersetzen, es sei denn, daß die Vorausset-
zungen des § 41 Abs. 2 vorliegen. 

(3) Dem Pflichtverteidiger (§ 42 Abs. 2) gebührt für seine Tätigkeit eine 
von Amts wegen auszuzahlende Entlohnung von 182 €, mit der auch die Bar-
auslagen abgegolten sind, zuzüglich der darauf entfallenden Umsatzsteuer. 
Schreitet bei der Haftverhandlung ein anderer Verteidiger für den Beschuldig-
ten ein, so steht dem Pflichtverteidiger für seine Tätigkeit die Hälfte des ange-
führten Betrages zu. Wird der Beschuldigte verurteilt und gemäß § 389 zum 
Kostenersatz verpflichtet, so hat er die Kosten des bei der Haftverhandlung 
einschreitenden Pflichtverteidigers zu ersetzen, es sei denn, dass die Voraus-
setzungen des § 41 Abs. 2 vorliegen. 

(4) und (5) … (4) und (5) … 
§ 393a. (1) Wird ein nicht lediglich auf Grund einer Privatanklage oder der 

Anklage eines Privatbeteiligten (§ 48) Angeklagter freigesprochen und das 
Strafverfahren nach Durchführung einer Hauptverhandlung gemäß § 227 oder 
nach einer gemäß den §§ 353, 362 oder 363a erfolgten Wiederaufnahme oder 
Erneuerung des Strafverfahrens eingestellt, so hat ihm der Bund auf Antrag 
einen Beitrag zu den Kosten der Verteidigung zu leisten. Der Beitrag umfaßt 
die nötig gewesenen und vom Angeklagten wirklich bestrittenen baren Ausla-
gen und außer im Fall des § 41 Abs. 2 auch einen Pauschalbeitrag zu den Kos-
ten des Verteidigers, dessen sich der Angeklagte bedient. Der Pauschalbeitrag 
ist unter Bedachtnahme auf den Umfang und die Schwierigkeit der Verteidi-
gung und das Ausmaß des notwendigen oder zweckmäßigen Einsatzes des 
Verteidigers festzusetzen. Er darf folgende Beträge nicht übersteigen: 

§ 393a. (1) Wird ein nicht lediglich auf Grund einer Privatanklage oder der 
Anklage eines Privatbeteiligten (§ 48) Angeklagter freigesprochen und das 
Strafverfahren nach Durchführung einer Hauptverhandlung gemäß § 227 oder 
nach einer gemäß den §§ 353, 362 oder 363a erfolgten Wiederaufnahme oder 
Erneuerung des Strafverfahrens eingestellt, so hat ihm der Bund auf Antrag 
einen Beitrag zu den Kosten der Verteidigung zu leisten. Der Beitrag umfasst 
die nötig gewesenen und vom Angeklagten wirklich bestrittenen baren Ausla-
gen und außer im Fall des § 41 Abs. 2 auch einen Pauschalbeitrag zu den Kos-
ten des Verteidigers, dessen sich der Angeklagte bedient. Der Pauschalbeitrag 
ist unter Bedachtnahme auf den Umfang und die Schwierigkeit der Verteidi-
gung und das Ausmaß des notwendigen oder zweckmäßigen Einsatzes des 
Verteidigers festzusetzen. Er darf folgende Beträge nicht übersteigen: 

 1. im Verfahren vor den Geschworenengerichten  .....................  60 000 S,  1. im Verfahren vor den Geschworenengerichten  .......................  4 361 €, 
 2. im Verfahren vor den Schöffengerichten  ..............................  30 000 S,  2. im Verfahren vor den Schöffengerichten  .................................  2 181 €, 
 3. im Verfahren vor dem Einzelrichter des Gerichtshofes erster 
  Instanz  ...................................................................................  15 000 S, 

 3. im Verfahren vor dem Einzelrichter des Gerichtshofes erster 
Instanz  ......................................................................................  1 091 €, 

 4. im Verfahren vor den Bezirksgerichten .................................  5 000 S.  4. im Verfahren vor den Bezirksgerichten  ...................................  364 €. 
(2) bis (6) … (2) bis (6) … 
§ 408. (1) … § 408. (1) … 
(2) Ein verfallener oder eingezogener Gegenstand, dessen Wert 30 000 S 

übersteigt, ist der Finanzlandesdirektion zur Verfügung zu stellen, in deren 
Sprengel das Gericht seinen Sitz hat. Im übrigen sind verfallene oder eingezo-
gene Gegenstände, die in wissenschaftlicher oder geschichtlicher Beziehung 

(2) Ein verfallener oder eingezogener Gegenstand, dessen Wert 2 181 € 
übersteigt, ist der Finanzlandesdirektion zur Verfügung zu stellen, in deren 
Sprengel das Gericht seinen Sitz hat. Im übrigen sind verfallene oder eingezo-
gene Gegenstände, die in wissenschaftlicher oder geschichtlicher Beziehung 
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oder für eine Lehr-, Versuchs-, Forschungs- oder sonstige Fachtätigkeit von 
Interesse sind, den hiefür in Österreich bestehenden staatlichen Einrichtungen 
und Sammlungen zur Verfügung zu stellen, Gegenstände, die zur Deckung des 
Sachaufwandes der Justiz unmittelbar herangezogen werden können, hiezu zu 
verwenden, andere Gegenstände aber auf die im § 377 angeordnete Weise zu 
veräußern. Gegenstände, die danach weder verwendet noch verwertet werden 
können, sind zu vernichten. 

oder für eine Lehr-, Versuchs-, Forschungs- oder sonstige Fachtätigkeit von 
Interesse sind, den hiefür in Österreich bestehenden staatlichen Einrichtungen 
und Sammlungen zur Verfügung zu stellen, Gegenstände, die zur Deckung des 
Sachaufwandes der Justiz unmittelbar herangezogen werden können, hiezu zu 
verwenden, andere Gegenstände aber auf die im § 377 angeordnete Weise zu 
veräußern. Gegenstände, die danach weder verwendet noch verwertet werden 
können, sind zu vernichten. 

§ 445a. (1) Über einen Antrag auf Einziehung in einem selbständigen Ver-
fahren kann das Bezirksgericht nach Anhörung des Anklägers und der Be-
troffenen (§ 444) durch Beschluß entscheiden, wenn der Wert des von der 
Einziehung bedrohten Gegenstandes 10 000 S nicht übersteigt oder es sich um 
einen Gegenstand handelt, dessen Besitz allgemein verboten ist. Sofern der 
Aufenthaltsort des Betroffenen im Ausland liegt oder ohne besonderen Ver-
fahrensaufwand nicht feststellbar ist, kann von dessen Anhörung abgesehen 
werden. 

§ 445a. (1) Über einen Antrag auf Einziehung in einem selbständigen Ver-
fahren kann das Bezirksgericht nach Anhörung des Anklägers und der Be-
troffenen (§ 444) durch Beschluss entscheiden, wenn der Wert des von der 
Einziehung bedrohten Gegenstandes 726 € nicht übersteigt oder es sich um 
einen Gegenstand handelt, dessen Besitz allgemein verboten ist. Sofern der 
Aufenthaltsort des Betroffenen im Ausland liegt oder ohne besonderen Ver-
fahrensaufwand nicht feststellbar ist, kann von dessen Anhörung abgesehen 
werden. 

(2) … (2) … 

Artikel X 
Änderungen des Strafvollzugsgesetzes 

Ersatz für besondere Aufwendungen und Schäden am Anstaltsgut Ersatz für besondere Aufwendungen und Schäden am Anstaltsgut 
§ 32a. (1) … § 32a. (1) … 
(2) Würde durch den Ersatz für besondere Aufwendungen (Abs. 1) oder für 

Schäden, die ein Strafgefangener am Anstaltsgut herbeigeführt und nach den 
Bestimmungen des bürgerlichen Rechtes zu ersetzen hat, der Unterhalt des Er-
satzpflichtigen oder der ihm gegenüber Unterhaltsberechtigten oder sein Fort-
kommen gefährdet, so ist auf die Geltendmachung von Ersatzansprüchen bis 
zu einem Betrag von 30 000 S ganz oder teilweise zu verzichten. Der Verzicht 
steht dem Anstaltsleiter zu. 

(2) Würde durch den Ersatz für besondere Aufwendungen (Abs. 1) oder für 
Schäden, die ein Strafgefangener am Anstaltsgut herbeigeführt und nach den 
Bestimmungen des bürgerlichen Rechtes zu ersetzen hat, der Unterhalt des Er-
satzpflichtigen oder der ihm gegenüber Unterhaltsberechtigten oder sein Fort-
kommen gefährdet, so ist auf die Geltendmachung von Ersatzansprüchen bis 
zu einem Betrag von 2 181 € ganz oder teilweise zu verzichten. Der Verzicht 
steht dem Anstaltsleiter zu. 

(3) … (3) … 
Höhe der Arbeitsvergütung Höhe der Arbeitsvergütung 

§ 52. (1) Die Höhe der Arbeitsvergütung beträgt für die geleistete Arbeits-
stunde 

§ 52. (1) Die Höhe der Arbeitsvergütung beträgt für die geleistete Arbeits-
stunde 

 a) für leichte Hilfsarbeiten  ............................................................  54,80 S  a) für leichte Hilfsarbeiten  .............................................................  3,98 € 
 b) für schwere Hilfsarbeiten  .........................................................  61,60 S  b) für schwere Hilfsarbeiten  ...........................................................  4,48 € 
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 c) für handwerksgemäße Arbeiten  ................................................  68,50 S  c) für handwerksgemäße Arbeiten  .................................................  4,98 € 
 d) für Facharbeiten  ........................................................................  75,30 S  d) für Facharbeiten  .........................................................................  5,47 € 
 e) für Arbeiten eines Vorarbeiters  ................................................  82,20 S.  e) für Arbeiten eines Vorarbeiters  ..................................................  5,97 €. 

(2) Erhöht sich nach dem 1. Jänner 2001 bis zum 1. März eines Kalender-
jahres der von der Statistik Österreich errechnete Tariflohnindex gegenüber 
dem Stand zum 1. März 2000 in einem Ausmaß, dass eine entsprechende Er-
höhung des im Abs. 1 lit. a genannten Betrages 50 g beträgt, so hat der Bun-
desminister für Justiz durch Verordnung für das folgende Kalenderjahr die im 
Abs. 1 genannten Beträge entsprechend zu erhöhen. Ergeben sich dabei Beträ-
ge, die nicht durch 10 g teilbar sind, so sind sie, wenn die Endziffer des ermit-
telten Betrages wenigstens fünf erreicht, auf den nächsten durch 10 g teilbaren 
Betrag aufzurunden, andernfalls auf den nächsten durch 10 g teilbaren Betrag 
abzurunden. 

(2) Erhöht sich nach dem 1. Jänner 2001 bis zum 1. März eines Kalender-
jahres der von der Statistik Österreich errechnete Tariflohnindex gegenüber 
dem Stand zum 1. März 2000 in einem Ausmaß, dass eine entsprechende Er-
höhung des im Abs. 1 lit. a genannten Betrages 4 Cent beträgt, so hat der Bun-
desminister für Justiz durch Verordnung für das folgende Kalenderjahr die im 
Abs. 1 genannten Beträge entsprechend zu erhöhen. 

(3) und (4) … (3) und (4) … 
§ 54a. (1) … § 54a. (1) … 
(2) Strafgefangene, die eine Freiheitsstrafe mit einer Strafzeit von mehr als 

einem Jahr zu verbüßen haben, sind bei Strafantritt und sobald die Rücklage 
10 000 S übersteigt, über die nach Abs. 1 bestehenden Verwendungsmöglich-
keiten von Hausgeld und Rücklage zu informieren sowie nach Maßgabe der 
bestehenden Einrichtungen zu einer sinnvollen Verwendung anzuleiten und 
dabei zu unterstützen. 

(2) Strafgefangene, die eine Freiheitsstrafe mit einer Strafzeit von mehr als 
einem Jahr zu verbüßen haben, sind bei Strafantritt und sobald die Rücklage 
726 € übersteigt, über die nach Abs. 1 bestehenden Verwendungsmöglichkei-
ten von Hausgeld und Rücklage zu informieren sowie nach Maßgabe der be-
stehenden Einrichtungen zu einer sinnvollen Verwendung anzuleiten und da-
bei zu unterstützen. 

(3) … (3) … 
Geldbuße Geldbuße 

§ 113. Die Geldbuße darf den Betrag von 2 000 S nicht übersteigen. Sie ist 
vom Hausgeld in angemessenen Teilbeträgen einzubehalten. 

§ 113. Die Geldbuße darf den Betrag von 145 € nicht übersteigen. Sie ist 
vom Hausgeld in angemessenen Teilbeträgen einzubehalten. 

Artikel X 
Änderung des Einführungsgesetzes zum Strafvollzugsgesetz 

Artikel VII Artikel VII 
Unerlaubter Verkehr mit Gefangenen Unerlaubter Verkehr mit Gefangenen 

(1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Ge-
richte fallenden strafbaren Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertre-
tung und ist mit Geldstrafe bis zu 10 000 S zu bestrafen, wer vorsätzlich in 
ungesetzlicher Weise 

(1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Ge-
richte fallenden strafbaren Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertre-
tung und ist mit Geldstrafe bis zu 726 € zu bestrafen, wer vorsätzlich in unge-
setzlicher Weise 

 1. mit einer Person, die sich in vorläufiger Verwahrung oder in ordentli-  1. mit einer Person, die sich in vorläufiger Verwahrung oder in ordentli-
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cher Untersuchungshaft befindet, mit einem Strafgefangenen oder ei-
nem in einer Justizanstalt zum Vollzug einer mit Freiheitsentziehung 
verbundenen vorbeugenden Maßnahme Untergebrachten schriftlich o-
der mündlich verkehrt oder sich auf andere Weise verständigt oder 

cher Untersuchungshaft befindet, mit einem Strafgefangenen oder ei-
nem in einer Justizanstalt zum Vollzug einer mit Freiheitsentziehung 
verbundenen vorbeugenden Maßnahme Untergebrachten schriftlich o-
der mündlich verkehrt oder sich auf andere Weise verständigt oder 

 2. Geld oder Gegenstände einer der in der Z 1 bezeichneten Personen 
übermittelt oder von einer solchen Person empfängt. 

 2. Geld oder Gegenstände einer der in der Z 1 bezeichneten Personen 
übermittelt oder von einer solchen Person empfängt. 

(2) bis (5) … (2) bis (5) … 
Artikel X 

Änderungen des Militärstrafgesetzes 
Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 

§ 2. Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist § 2. Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist 
 1. bis 3. …  1. bis 3. … 
 4. erheblicher Nachteil: eine Minderung der Einsatzbereitschaft des Bun-

desheeres, ein den Zweck eines Einsatzes gefährdender Mangel an 
Menschen oder Material oder ein 500 000 S übersteigender Vermö-
gensschaden; 

 4. erheblicher Nachteil: eine Minderung der Einsatzbereitschaft des Bun-
desheeres, ein den Zweck eines Einsatzes gefährdender Mangel an 
Menschen oder Material oder ein 36 337 € übersteigender Vermögens-
schaden; 

 5. bis 8. …  5. bis 8. … 
Beschädigung von Heeresgut Beschädigung von Heeresgut 

§ 32. Wer grob fahrlässig eine Sache, die dem Bundesheer gehört oder für 
dieses oder für den Einsatz bestimmt ist, zerstört, beschädigt, unbrauchbar 
macht oder preisgibt und dadurch fahrlässig an der Sache einen 25 000 S über-
steigenden Schaden verursacht und eine Gefahr für das Leben, die Gesundheit 
oder die körperliche Sicherheit einer größeren Zahl von Menschen oder die 
Gefahr eines erheblichen Nachteils (§ 2 Z 4) herbeiführt, ist mit Freiheitsstrafe 
bis zu einem Jahr zu bestrafen. 

§ 32. Wer grob fahrlässig eine Sache, die dem Bundesheer gehört oder für 
dieses oder für den Einsatz bestimmt ist, zerstört, beschädigt, unbrauchbar 
macht oder preisgibt und dadurch fahrlässig an der Sache einen 1 817 € über-
steigenden Schaden verursacht und eine Gefahr für das Leben, die Gesundheit 
oder die körperliche Sicherheit einer größeren Zahl von Menschen oder die 
Gefahr eines erheblichen Nachteils (§ 2 Z 4) herbeiführt, ist mit Freiheitsstrafe 
bis zu einem Jahr zu bestrafen. 

Artikel X 
Änderung des Geschworenen- und Schöffengesetzes 1990 

§ 16. (1) Über einen Geschworenen oder Schöffen, der einer Verhandlung 
fernbleibt oder sich in anderer Weise seinen Obliegenheiten entzieht, ohne ein 
unabwendbares Hindernis zu bescheinigen, verhängt der Vorsitzende eine 
Ordnungsstrafe bis zu 10 000 S, enthebt ihn seines Amtes und streicht ihn aus 
der Dienstliste. Überdies kann einem solchen Geschworenen oder Schöffen 
der Ersatz der Kosten einer durch sein Verhalten vereitelten oder ergebnislos 
verlaufenen Verhandlung auferlegt werden. Eine Umwandlung der Geldstrafe 

§ 16. (1) Über einen Geschworenen oder Schöffen, der einer Verhandlung 
fernbleibt oder sich in anderer Weise seinen Obliegenheiten entzieht, ohne ein 
unabwendbares Hindernis zu bescheinigen, verhängt der Vorsitzende eine 
Ordnungsstrafe bis zu 726 €, enthebt ihn seines Amtes und streicht ihn aus der 
Dienstliste. Überdies kann einem solchen Geschworenen oder Schöffen der 
Ersatz der Kosten einer durch sein Verhalten vereitelten oder ergebnislos ver-
laufenen Verhandlung auferlegt werden. Eine Umwandlung der Geldstrafe in 
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in eine Ersatzfreiheitsstrafe im Falle der Uneinbringlichkeit findet nicht statt. eine Ersatzfreiheitsstrafe im Falle der Uneinbringlichkeit findet nicht statt. 
(2) und (3) … (2) und (3) … 

Artikel X 
Änderungen des Mediengesetzes 

Üble Nachrede, Beschimpfung, Verspottung und Verleumdung Üble Nachrede, Beschimpfung, Verspottung und Verleumdung 
§ 6. (1) Wird in einem Medium der objektive Tatbestand der üblen Nachre-

de, der Beschimpfung, der Verspottung oder der Verleumdung hergestellt, so 
hat der Betroffene gegen den Medieninhaber (Verleger) Anspruch auf eine 
Entschädigung für die erlittene Kränkung. Die Höhe des Entschädigungsbe-
trages ist nach Maßgabe des Umfangs und der Auswirkungen der Veröffentli-
chung, insbesondere auch der Art und des Ausmaßes der Verbreitung des Me-
diums, zu bestimmen; auf die Wahrung der wirtschaftlichen Existenz des Me-
dienunternehmens ist Bedacht zu nehmen. Der Entschädigungsbetrag darf 
200 000 S, bei einer Verleumdung oder bei besonders schwerwiegenden Aus-
wirkungen einer üblen Nachrede 500 000 S nicht übersteigen. 

§ 6. (1) Wird in einem Medium der objektive Tatbestand der üblen Nachre-
de, der Beschimpfung, der Verspottung oder der Verleumdung hergestellt, so 
hat der Betroffene gegen den Medieninhaber (Verleger) Anspruch auf eine 
Entschädigung für die erlittene Kränkung. Die Höhe des Entschädigungsbe-
trages ist nach Maßgabe des Umfangs und der Auswirkungen der Veröffentli-
chung, insbesondere auch der Art und des Ausmaßes der Verbreitung des Me-
diums, zu bestimmen; auf die Wahrung der wirtschaftlichen Existenz des Me-
dienunternehmens ist Bedacht zu nehmen. Der Entschädigungsbetrag darf 
14 535 €, bei einer Verleumdung oder bei besonders schwerwiegenden Aus-
wirkungen einer üblen Nachrede 36 337 € nicht übersteigen. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches 
§ 7. (1) Wird in einem Medium der höchstpersönliche Lebensbereich eines 

Menschen in einer Weise erörtert oder dargestellt, die geeignet ist, ihn in der 
Öffentlichkeit bloßzustellen, so hat der Betroffene gegen den Medieninhaber 
(Verleger) Anspruch auf eine Entschädigung für die erlittene Kränkung. Der 
Entschädigungsbetrag darf 200 000 S nicht übersteigen; im übrigen ist § 6 
Abs. 1 zweiter Satz anzuwenden. 

§ 7. (1) Wird in einem Medium der höchstpersönliche Lebensbereich eines 
Menschen in einer Weise erörtert oder dargestellt, die geeignet ist, ihn in der 
Öffentlichkeit bloßzustellen, so hat der Betroffene gegen den Medieninhaber 
(Verleger) Anspruch auf eine Entschädigung für die erlittene Kränkung. Der 
Entschädigungsbetrag darf 14 535 € nicht übersteigen; im übrigen ist § 6 
Abs. 1 zweiter Satz anzuwenden. 

(2) … (2) … 
Schutz vor Bekanntgabe der Identität in besonderen Fällen Schutz vor Bekanntgabe der Identität in besonderen Fällen 

§ 7a. (1) Werden in einem Medium der Name, das Bild oder andere Anga-
ben veröffentlicht, die geeignet sind, in einem nicht unmittelbar informierten 
größeren Personenkreis zum Bekanntwerden der Identität einer Person zu füh-
ren, die 

§ 7a. (1) Werden in einem Medium der Name, das Bild oder andere Anga-
ben veröffentlicht, die geeignet sind, in einem nicht unmittelbar informierten 
größeren Personenkreis zum Bekanntwerden der Identität einer Person zu füh-
ren, die 

 1. Opfer einer gerichtlich strafbaren Handlung geworden ist oder  1. Opfer einer gerichtlich strafbaren Handlung geworden ist oder 
 2. einer gerichtlich strafbaren Handlung verdächtig ist oder wegen einer 

solchen verurteilt wurde, und werden hiedurch schutzwürdige Interes-
sen dieser Person verletzt, ohne daß wegen deren Stellung in der Öf-

 2. einer gerichtlich strafbaren Handlung verdächtig ist oder wegen einer 
solchen verurteilt wurde, und werden hiedurch schutzwürdige Interes-
sen dieser Person verletzt, ohne dass wegen deren Stellung in der Öf-
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fentlichkeit, wegen eines sonstigen Zusammenhanges mit dem öffentli-
chen Leben oder aus anderen Gründen ein überwiegendes Interesse der 
Öffentlichkeit an der Veröffentlichung dieser Angaben bestanden hat, 
so hat der Betroffene gegen den Medieninhaber (Verleger) Anspruch 
auf Entschädigung für die erlittene Kränkung. Der Entschädigungsbe-
trag darf 200 000 S nicht übersteigen; im übrigen ist § 6 Abs. 1 zweiter 
Satz anzuwenden. 

fentlichkeit, wegen eines sonstigen Zusammenhanges mit dem öffentli-
chen Leben oder aus anderen Gründen ein überwiegendes Interesse der 
Öffentlichkeit an der Veröffentlichung dieser Angaben bestanden hat, 
so hat der Betroffene gegen den Medieninhaber (Verleger) Anspruch 
auf Entschädigung für die erlittene Kränkung. Der Entschädigungsbe-
trag darf 14 535 € nicht übersteigen; im übrigen ist § 6 Abs. 1 zweiter 
Satz anzuwenden. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 
Schutz der Unschuldsvermutung Schutz der Unschuldsvermutung 

§ 7b. (1) Wird in einem Medium eine Person, die einer gerichtlich strafba-
ren Handlung verdächtig, aber nicht rechtskräftig verurteilt ist, als überführt 
oder schuldig hingestellt oder als Täter dieser strafbaren Handlung und nicht 
bloß als tatverdächtig bezeichnet, so hat der Betroffene gegen den Medienin-
haber (Verleger) Anspruch auf eine Entschädigung für die erlittene Kränkung. 
Der Entschädigungsbetrag darf 200 000 S nicht übersteigen; im übrigen ist § 6 
Abs. 1 zweiter Satz anzuwenden. 

§ 7b. (1) Wird in einem Medium eine Person, die einer gerichtlich strafba-
ren Handlung verdächtig, aber nicht rechtskräftig verurteilt ist, als überführt 
oder schuldig hingestellt oder als Täter dieser strafbaren Handlung und nicht 
bloß als tatverdächtig bezeichnet, so hat der Betroffene gegen den Medienin-
haber (Verleger) Anspruch auf eine Entschädigung für die erlittene Kränkung. 
Der Entschädigungsbetrag darf 14 535 € nicht übersteigen; im übrigen ist § 6 
Abs. 1 zweiter Satz anzuwenden. 

(2) … (2) … 
Schutz vor verbotener Veröffentlichung Schutz vor verbotener Veröffentlichung 

§ 7c. (1) Wird in einem Medium eine Mitteilung über den Inhalt von Auf-
nahmen, Bildern oder schriftlichen Aufzeichnungen aus der Überwachung ei-
nes Fernmeldeverkehrs oder aus einer optischen oder akustischen Überwa-
chung von Personen unter Verwendung technischer Mittel veröffentlicht, ohne 
daß insoweit von den Aufnahmen oder von den Bildern und schriftlichen Auf-
zeichnungen in öffentlicher Hauptverhandlung Gebrauch gemacht wurde, so 
hat jeder Betroffene, dessen schutzwürdige Interessen verletzt sind, gegen den 
Medieninhaber (Verleger) Anspruch auf eine Entschädigung für die erlittene 
Kränkung. Der Entschädigungsbetrag darf 500 000 S, ist die Veröffentlichung 
jedoch geeignet, die wirtschaftliche Existenz oder die gesellschaftliche Stel-
lung des Betroffenen zu vernichten, eine Million Schilling nicht übersteigen; 
im übrigen ist § 6 Abs. 1 zweiter Satz anzuwenden. 

§ 7c. (1) Wird in einem Medium eine Mitteilung über den Inhalt von Auf-
nahmen, Bildern oder schriftlichen Aufzeichnungen aus der Überwachung ei-
nes Fernmeldeverkehrs oder aus einer optischen oder akustischen Überwa-
chung von Personen unter Verwendung technischer Mittel veröffentlicht, ohne 
dass insoweit von den Aufnahmen oder von den Bildern und schriftlichen 
Aufzeichnungen in öffentlicher Hauptverhandlung Gebrauch gemacht wurde, 
so hat jeder Betroffene, dessen schutzwürdige Interessen verletzt sind, gegen 
den Medieninhaber (Verleger) Anspruch auf eine Entschädigung für die erlit-
tene Kränkung. Der Entschädigungsbetrag darf 36 337 €, ist die Veröffentli-
chung jedoch geeignet, die wirtschaftliche Existenz oder die gesellschaftliche 
Stellung des Betroffenen zu vernichten, eine 72 673 € nicht übersteigen; im 
übrigen ist § 6 Abs. 1 zweiter Satz anzuwenden. 

(2) … (2) … 
Geldbuße Geldbuße 

§ 18. (1) und (2) … § 18. (1) und (2) … 
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(3) Die Höhe der Geldbuße ist nach Maßgabe des Grades des Verschuldens, 
des Umfangs und der Auswirkungen der Verbreitung der Tatsachenmitteilung 
sowie des Ausmaßes der Verzögerung zu bestimmen; auf die Wahrung der 
wirtschaftlichen Existenz des Medienunternehmens ist Bedacht zu nehmen. 
Die Geldbuße darf bei verspäteter Veröffentlichung und wenn über die Geld-
buße im Verfahren nach § 15 Abs. 1 entschieden wird, 10 000 S, sonst 
50 000 S nicht übersteigen. 

(3) Die Höhe der Geldbuße ist nach Maßgabe des Grades des Verschuldens, 
des Umfangs und der Auswirkungen der Verbreitung der Tatsachenmitteilung 
sowie des Ausmaßes der Verzögerung zu bestimmen; auf die Wahrung der 
wirtschaftlichen Existenz des Medienunternehmens ist Bedacht zu nehmen. 
Die Geldbuße darf bei verspäteter Veröffentlichung und wenn über die Geld-
buße im Verfahren nach § 15 Abs. 1 entschieden wird, 726 €, sonst 3 633 € 
nicht übersteigen. 

(4) … (4) … 
Durchsetzung der Veröffentlichung Durchsetzung der Veröffentlichung 

§ 20. (1) Wurde auf Veröffentlichung einer Gegendarstellung oder einer 
nachträglichen Mitteilung erkannt und dem gerichtlichen Veröffentlichungs-
auftrag nicht rechtzeitig oder nicht gehörig entsprochen, so hat das Gericht auf 
Verlangen des Antragstellers nach Anhörung des Antragsgegners durch Be-
schluß dem Antragsgegner die Zahlung einer Geldbuße an den Antragsteller 
aufzuerlegen. Eine Geldbuße bis zu 10 000 S gebührt für jede erschienene 
Nummer oder für jeden Sendetag ab dem im § 13 Abs. 1 (§ 17 Abs. 3) be-
zeichneten Zeitpunkt, in dem eine gehörige Veröffentlichung der Gegendar-
stellung oder nachträglichen Mitteilung hätte erfolgen sollen. Für die Bestim-
mung der Höhe der Geldbuße gilt § 18 Abs. 3 erster Satz. 

§ 20. (1) Wurde auf Veröffentlichung einer Gegendarstellung oder einer 
nachträglichen Mitteilung erkannt und dem gerichtlichen Veröffentlichungs-
auftrag nicht rechtzeitig oder nicht gehörig entsprochen, so hat das Gericht auf 
Verlangen des Antragstellers nach Anhörung des Antragsgegners durch Be-
schluss dem Antragsgegner die Zahlung einer Geldbuße an den Antragsteller 
aufzuerlegen. Eine Geldbuße bis zu 726 € gebührt für jede erschienene Num-
mer oder für jeden Sendetag ab dem im § 13 Abs. 1 (§ 17 Abs. 3) bezeichne-
ten Zeitpunkt, in dem eine gehörige Veröffentlichung der Gegendarstellung 
oder nachträglichen Mitteilung hätte erfolgen sollen. Für die Bestimmung der 
Höhe der Geldbuße gilt § 18 Abs. 3 erster Satz. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 

Artikel X 
Änderungen des Bewährungshilfegesetzes 

Ehrenamtlich tätige Bewährungshelfer Ehrenamtlich tätige Bewährungshelfer 
§ 12. (1) bis (3) … § 12. (1) bis (3) … 
(4) Den ehrenamtlich tätigen Bewährungshelfern gebührt für den mit ihrer 

Tätigkeit verbundenen Aufwand eine steuerfreie Entschädigung sowie unbe-
schadet des Abs. 6 der Ersatz der diese Entschädigung übersteigenden Baraus-
lagen, soweit sie für ihre Tätigkeit erforderlich sind. Die Höhe der ohne 
Nachweis der Barauslagen zu leistenden Entschädigung beträgt je Schützling 
monatlich 300 S; sie erhöht sich jedoch um ein Drittel, wenn nach der Erklä-
rung des Dienststellenleiters die Barauslagen diesen Betrag im Durchschnitt 
um wenigstens ein Drittel übersteigen. 

(4) Den ehrenamtlich tätigen Bewährungshelfern gebührt für den mit ihrer 
Tätigkeit verbundenen Aufwand eine steuerfreie Entschädigung sowie unbe-
schadet des Abs. 6 der Ersatz der diese Entschädigung übersteigenden Baraus-
lagen, soweit sie für ihre Tätigkeit erforderlich sind. Die Höhe der ohne 
Nachweis der Barauslagen zu leistenden Entschädigung beträgt je Schützling 
monatlich 52 €; sie erhöht sich jedoch um ein Drittel, wenn nach der Erklä-
rung des Dienststellenleiters die Barauslagen diesen Betrag im Durchschnitt 
um wenigstens ein Drittel übersteigen. 
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(5) Erhöht sich nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes bis zum 1. März 
eines Kalenderjahres der vom Österreichischen Statistischen Zentralamt veröf-
fentlichte Index der Verbraucherpreise gegenüber dem Stand vom 1. Jänner 
1975 in einem Ausmaß, daß eine entsprechende Erhöhung des im Abs. 4 ge-
nannten Betrages einen wiederum durch 25 S teilbaren Betrag ergibt oder 
übersteigt, so hat der Bundesminister für Justiz durch Verordnung für das fol-
gende Kalenderjahr den im Abs. 4 genannten Betrag auf diesen durch 25 S 
teilbaren Betrag zu erhöhen. 

(5) Erhöht sich nach dem 1. Jänner 2002 bis zum 1. März eines Kalender-
jahres der von der Statistik Österreich errechnete Tariflohnindex gegenüber 
dem Stand zum 1. März 2001 in einem Ausmaß, dass eine entsprechende Er-
höhung des im Abs. 4 genannten Betrages einen wiederum durch 2 € teilbaren 
Betrag ergibt oder übersteigt, so hat der Bundesminister für Justiz durch Ver-
ordnung für das folgende Kalenderjahr den im Abs. 4 genannten Betrag auf 
diesen durch 2 € teilbaren Betrag zu erhöhen. 

(6) … (6) … 
Artikel X 

Änderung des Wohnaus-Wiederaufbaugesetzes 
§ 25. Wer Geldbeträge, die ihm auf Grund dieses Bundesgesetzes gewährt 

worden sind, ihrer Bestimmung entzieht und dadurch die Erreichung des in 
diesem Bundesgesetz vorgesehenen Zweckes vereitelt oder gefährdet, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr, wenn aber der zweckwidrig verwendete Bar-
betrag 25 000 S übersteigt, mit Freiheitsstrafe von ein bis fünf Jahren bestraft. 
Neben der Freiheitsstrafe kann eine Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen ver-
hängt werden. 

§ 25. Wer Geldbeträge, die ihm auf Grund dieses Bundesgesetzes gewährt 
worden sind, ihrer Bestimmung entzieht und dadurch die Erreichung des in 
diesem Bundesgesetz vorgesehenen Zweckes vereitelt oder gefährdet, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr, wenn aber der zweckwidrig verwendete Bar-
betrag 1 817 € übersteigt, mit Freiheitsstrafe von ein bis fünf Jahren bestraft. 
Neben der Freiheitsstrafe kann eine Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen ver-
hängt werden. 
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